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Okay, können wir uns jetzt einfach alle darauf einigen, dass natürlich jeder dazwischengehen
würde, wenn eine Schülerin oder ein Schüler in irgendeiner Art bedrängt wird?
Meine Frage war explizit an @Scooby gerichtet, ob es im bayerischen Dienstrecht einen Passus
gibt, durch dem es dem Schulleiter vorbehalten bleibt, ob er zu Vorfällen in seiner Schule
Anzeige erstattet.
Das Konzept der Notwehr ist mir hinreichend bekannt, auch ohne entsprechende
Gewaltphantasien (krankenhausreif schlagen; umbringen) zu entwickeln. Danke!
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